
                                                                        
 
 
 

Stand 04.2026 

EU-Schulprogramm 
Schulobst und -gemüse 

 

Beihilfefähige Produkte: 
 Frisches Obst und Gemüse gemäß Anhang 1, Teil IX der VO (EU) 1308/2013  

mit Ausnahme von Hülsenfrüchten (s. untenstehende nicht abschließende Liste). 
 Frische Bananen 

 
 Die Erzeugnisse dürfen gemäß VO (EU) 1308/2013 keine Zusätze von Zucker, Salz, Fett, 

Süßungsmitteln und künstlichen Geschmacksverstärkern E 620 bis E 650 enthalten. 
 Die gelieferten Erzeugnisse müssen die lebensmittelrechtlichen Anforderungen und 

einschlägigen Vermarktungsnormen erfüllen. 
 Die gelieferten Erzeugnisse müssen frisch, genussreif, unbeschädigt und frei von 

Fremdgegenständen sein. 
 Die gelieferten Erzeugnisse dürfen nicht weiterverarbeitet (z. B. gekocht, gegart, 

zubereitet) sein. Stückig vorbereitete, verpackte und geschnittene frische Erzeugnisse 
gelten nicht als weiterverarbeitet und sind daher beihilfefähig. 

 
Beihilfefähiges Obst und Gemüse im Einzelnen (nicht abschließend) 

Ananas Karotte Pilze (alle Sorten) 
Apfel Kirsche Quitte 
Aprikose / Marille Kiwi Radieschen 
Artischocke Knoblauch Rettich 
Aubergine Kohl (alle Sorten) Rote Rübe / Rote Beete 
Avocado Kohlrabi Salat (alle Sorten)  
Banane Küchenkräuter (alle Sorten) Schlehe 
Beerenobst Kürbis Schwarzwurzel 
Birne Lauch / Porree Sellerie 
Blumenkohl Litschi Spargel 
Brokkoli Mango / Guave  Speiserübe 
Chicorée Mangold Spinat 
Erdbeere Maracuja / Passionsfrucht Stachelbeere 
Esskastanie mit Schale Melone (alle Sorten) Sternfrucht 
Feige Mirabelle Tomate 
Fenchel Papaya Traube 
Gewürzpflanzen (alle Sorten) Paprika Walnuss mit Schale 
Granatapfel Pastinake Wurzelpetersilie 
Gurke Pfirsich / Nektarine Zitrusfrüchte (alle Sorten) 
Haselnuss mit Schale Pflaume / Zwetschge Zucchini 
Kaki Physalis Zwiebel / Frühlingszwiebel 
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Nicht beihilfefähig sind unter anderem: 
 Erzeugnisse mit Zusätzen von Zucker, Salz, Fett, Süßungsmitteln oder künstlichen 

Geschmacksverstärkern 
 weiterverarbeitete Erzeugnisse (z. B. gekocht, gegart, zubereitet) insbesondere 

getrocknete Erzeugnisse 
 Sprossen 
 Hülsenfrüchte 
 Nüsse mit Ausnahme von Haselnüssen in der Schale und Walnüssen in der Schale 
 sowie z. B. die in untenstehender, nicht abschließender Liste genannten Erzeugnisse 

 
Nicht beihilfefähiges Obst und Gemüse im Einzelnen (nicht abschließend) 

Cocoyam Lavendel Andere Pilze als Zuchtpilze 
Dattel Lorbeerblätter Süßkartoffel 
Esskastanie ohne Schale Löwenzahn Taro 
Gelbwurzel Mandeln Topinambur 
Ingwer Maniok Yam 
Kaper Mark des Sagobaums Yamsbohne 
Kartoffel Mispel Zuckermais 
Kokosnuss Olive Zuckerrohr 
Kürbiskern Pfeilwurz u. a. 

 


